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Für die Übergabe und Abnahme zuständig: 
 
Vermieter: Cornelia Moor, Hauswartung… .........................  Tel.   062 751 52 21 
 
Benutzer / Mieter:  ...............................................................  Tel. . .......................  
 

Für den Benutzer / Mieter: 
 
Ort, Datum: .................................  Unterschrift: .....................................  
 

Für die EMK Zofingen: 
 
Zofingen, .....................................  Unterschrift: .....................................   
 

 

Raum Reservations Reglement (RRR) 
Evangelisch-methodistische Kirche, Sälistrasse 2, 4800 Zofingen 
Postadresse: Weiherstrasse 7, 4800 Zofingen  
Reservation: C. Moor, 062 751 52 21, � moor.cornelia@bluewin.ch 
 
1. Zweck 
Die Räumlichkeiten unseres Gemeindezentrums an der Sälistrasse 2 in Zofingen 
dienen der Förderung der Gemeinschaft. Wir vermieten nur an Gruppen und 
Personen, die nicht in einer unüberbrückbaren, inhaltlichen Spannung zu unse-
ren christlichen Werten stehen. 
 
2. Hausordnung 
Aus Rücksichtnahme auf die Anwohner dürfen Übungs- und Veranstaltungs-
zeiten (speziell mit Orgel, Klavier, Schlagzeug, Musik etc.) sowie Zusammen-
künfte im Freien nicht über 22.00 Uhr hinausgehen. Nach 22 Uhr ist die Nacht-
ruhe ums Haus unbedingt einzuhalten. 
Beim Musizieren müssen die Fenster geschlossen sein. 
 
Mitglieder der Verwaltung, Gemeindepfarrer und Hauswartung haben Zutritt zu 
allen Veranstaltungen. Anweisungen dieser Personen sind zu befolgen. 
 
Im Gemeindezentrum gilt ein generelles Rauchverbot. Mässiger Alkoholkonsum 
ist nur nach Rücksprache mit dem Vermieter möglich. Für Jugendanlässe gilt 
absolutes Rauch- und Alkoholverbot auf dem gesamten EMK-Areal. 
Übernachtungen sind nur nach Rücksprache möglich. 
 
3. Benützungsordnung 
Der Vermieter haftet nicht für Unfälle und Diebstahl. Für Sachbeschädigungen 
haftet der Verursacher/Mieter. 
 
Die Einstellung der Heizung ist ausschliesslich Sache des Hauswarts. 
 
Die Trennwand im Gemeindesaal darf nur durch instruierte Personen bedient 
werden. Kongresseinrichtungen bedürfen einer Instruktion und sind mit grösster 
Sorgfalt zu behandeln. 
 
4. Ordnung und Sauberkeit 
Die Räume und das Mobiliar sind nach der Benützung wieder in Ordnung und 
gereinigt zu verlassen. Insbesondere zu reinigen sind Tische, Stühle, Böden in 
allen benützten Räumen, WC-Anlagen, Küche usw. 
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Die Abfallentsorgung inkl. Leergut ist Sache des Mieters. Deponieren von Abfall 
in und um die Kirche zur späteren Entsorgung ist nicht gestattet. Ein besonderes 
Augenmerk bezüglich Verschmutzungen ist zu legen auf: Eingangsbereich, 
Treppenhaus, Toiletten (Windeln mitnehmen). Kinderwagen dürfen nur auf Plat-
tenböden fahren. Das Reinigungsmaterial befindet sich im Putzschrank. 
 
Die Vermietungsübergabe und -Rücknahme erfolgt durch die Hauswartung. Set-
zen Sie sich deshalb mindestens eine Woche vor Mietbeginn zwecks Vereinba-
rung des Übergabe- und Abgabetermins mit der Hauswartung in Verbindung. 
 
Beschädigungen an Gebäude, Einrichtungen, Mobiliar, Geräten, Geschirr usw. 
sind mit vollem Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungswert zu vergüten. Die Schä-
den sind gleichentags der Hauswartung zu melden. 
 
5. Übernachtungen 
Es besteht keine Möglichkeit, in unseren Räumen im EMK-Zentrum Zofingen zu 
übernachten. Von dieser Regelung ausgenommen sind „Home-Camps“ unserer 
eigenen Bezirks-Jugend und das Ausbildungslager der Jungschar, EMK Schweiz, 
aber nur nach Rücksprache mit der Verwaltung. Jugendlichen wird bei Anfrage 
empfohlen, die nahegelegene, kostengünstige, oberirdische Militär-Unterkunft 
„Rosengarten“ (www.zofingen.ch/?srv=cms&rub=363&Artikel_ID=3018) oder 
die Jugendherberge Zofingen (www.youthhotel.ch/zofingen) zu nutzen. 
 
6. Spezielle Auflagen 
Der Mieter verpflichtet sich, die Räumlichkeiten nur zu der im Vertrag defi-
nierten Veranstaltung zu benutzen. 
 
Mieterschaft und Eltern sind verpflichtet Kinder zu beaufsichtigen. Die Vermie-
terschaft lehnt bei Unfällen, welche sich im Gemeindezentrum oder dessen Um-
gebung ereignen, jegliche Haftung ab. 
 
Die Benutzung von Musikinstrumenten und technischen Einrichtungen bedürfen 
der speziellen Bewilligung. 
 
Die Benützung der technischen Einrichtungen ist gratis. Falls eine Bedienung 
verlangt wird, werden CHF 50.-- pro Stunde verrechnet. 
 
Wird bei diesen Anlässen Hilfe durch die Hauswartung angefordert, z.B. End-
reinigung, Abfallentsorgung, Stühle und Tische bereitstellen, usw., wird der Auf-
wand in Rechnung gestellt. Die Kosten für eine allfällige Nachreinigung betragen 
pro Stunde CHF 80.00. Für die Behebung von Schäden werden die Hand-
werkerkosten und die internen Bearbeitungskosten berechnet. 
 
Mitglieder und Freunde der EMK Zofingen sowie Organisatoren von gesamt-
kirchlichen Anlässen können die Räume gratis belegen, ausser bei kommerzieller 
Nutzung. Andere Anlässe der EMK gemäss Absprache. 
 
Die Rechnung ist innert 30 Tagen zu begleichen. Es kann eine Vorauszahlung 
oder die Hinterlegung eines Depots verlangt werden. 
 

Reservationsvertrag für EMK-Räume 
 
Tagesansatz: 8 - 23 Uhr, nach Absprache Verlängerung bis max. 24 Uhr 
Halbtagessatz: Für 1 - 4 Stunden, Reduktion ca. 40 % 
Dauermieter: 20 % Rabatt und bei Ferien im Monat Juli gratis 
 

Mieter/Verein:  .........................................................................  

Art des Anlasses:  .........................................................................  

Ansprechperson:  .........................................................................  

Adresse:  .........................................................................  

Tel. / Natel:  .........................................................................  

Datum:  ....................................  Anzahl Pers.:  .............  

Zeit von:  ....................................  bis:  ...........................  

 
 
Preise in CHF: 

� Gottesdienstraum  � mit Verstärkeranlage (250.00) .......................  

� EG Gemeindesaal gross (Schiebewand offen) (200.00)....................  

� EG Gemeindesaal vorne (mit Bühne) (100.00) ...............................  

� EG Gemeindesaal hinten (inkl. Bistro) (100.00) .............................  

� EG Raum Nr. 2 Schulungsraum (75.00) ..........................................  

� EG Teeküche (30.00) ....................................................................  

� EG Raum Nr. 3 Kinderhort (75.00) .................................................  

� EG Küche (180.00) .......................................................................  

� EG pauschal (400.00) ...................................................................  

� UG Raum Nr. 5 Kids-Treff (75.00) ..................................................  

� UG pauschal (130.00) ...................................................................  

� Ganzes Haus pauschal (520.00) ...................................................  

� Verlängerung 1 Std. bis max. 24.00 Uhr (80.00) ..........................  
 

 Totalbetrag CHF ..........................................................................  

 
 
 
Version M, Zofingen, 20.09.2011 


